
Direktor vernichtet Klassenarbeiten! (ohne
Einsichtnahme)
Beitrag von „Charlie Wax“ vom 3. Juli 2010 02:25

Hallo!

Ich bin kein Lehrer, sondern Schüler und bin auf der Suche nach verwaltungrechtlichen
Informationen zum folgenden Sachverhalt:

Bin 34jähriger Schüler einer Bundeswehrfachschule, welche im Schulsystem eine
Sonderstellung einnimmt.
Hier erwerben wir zurzeit die Fachhochschulreife.
Unser Herr Direktor unterrrichtet Rechnungswesen und hat uns am Ende des ersten Halbjahres
vor ca. 4 Wochen eine Klassenarbeit
schreiben lassen.
Rechnungswesen ist ein Nebenfach.
Die korrigierten Klassenarbeiten haben wir in der darauf folgenden Woche nicht zur
Besprechung ausgehändigt bekommen,
sondern er hat uns die Noten mal eben schnell in einer 5-Minuten Pause vorgelesen.
Ein paar Tage später wurden dann die Halbjahreszeugnisse mit der entsprechenden Note
ausgegeben.
Anfang dieser Woche baten wir um Aushändigung der Klassenarbeiten.
Seine Aussage war, dass er sie bereits hat vernichten lassen!
Somit bestand und besteht nie die Möglichkeit die Arbeit einzusehen,
und evt. die Zeugnisnote bestätigt zu wissen.

Für unsere Klasse ist sein Vorgehen ungeheuerlich und mit Sicherheit nicht rechtens.
Weiterhin ist zu sagen, dass besagter Direktor ein überaus totalitäres Zepter
an der Schule führt, arrogant ist und die Methodik seines Unterrichtes eines Pädagogen nicht
würdig ist.
Zwischen 1. und 2. Klassenarbeit gab es 8 ausgefallene Stunden, die nicht nachgearbeitet
wurden usw.

Ich weiß wohl, dass Klassenarbeiten eines Nebenfachs nicht archiviert werden müssen, aber
Notentransparenz ist ja wohl das Mindeste!
Wir überlegen nun eine entsprechende Verwaltungbeschwerde bei der zuständigen Behörde
einzureichen.
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Ist das Verhalten des Direktors Grund genug für eine solche?
Welche Verwaltungsvorschriften sind in diesem Fall bindend für den Umgang mit
Klassenarbeiten etc.
Die Problematik liegt in der Frage begründet, ob unserer Schule die Verwaltungsvorschriften
des Landes NRW zugrundeliegen.

Für jede Information bin ich dankbar.

Beitrag von „Adios“ vom 3. Juli 2010 06:31

http://www.schulthemen.de/

Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 3. Juli 2010 09:40

Hallo Charlie Wax,

ich schließe mich Annie111 an.
Hier in den Lehrerforen dürfen nur Lehrer schreiben. Dies hast du beim Anmelden gelesen und
du hast dort auch bestätigt, dass du ein Lehrer bist.

Man wird aber nicht automatisch zum Lehrer, wenn man sich ein komisches Unterrichtsfach
ausdenkt. 

Daher schließe ich diesen Thread. Stell deine Frage am besten (wie annie111 schon schrieb)
unter http://www.schulthemen.de noch einmal.

Grüße,

kl. gr. Frosch, Moderator
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